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Tiere in der Festung

Für den Unterhalt und Betrieb einer 
Festung und die Ernährung ihrer Garnison 
sind Tiere unerlässlich. Dies geht besonders 
aus zwei preußischen Memoires zur Fes-
tung Luxemburg aus den Jahren 1814 und 
1821 hervor1. Zum einen benötigte die Fes-
tung Reit-, Zug- und Arbeitstiere (Pferde) 
und zum anderen Schlachtvieh (Ochsen, 
Schafe,...). Für all diese Tiere musste aus-
reichend Platz geschaffen werden. 

Unterbringung der Tiere 

1814 waren die Erdgeschosse der 
Rhamkasernen, der Maria-Theresienkaser-
ne2 und der Reiterkaserne als Ställe einge-
richtet. Von den fünf früheren Korn- und 
Mehlmagazinen, die bis 1794 erbaut wor-
den waren, wurde das in der Oberstadt als 
Pferdestall genutzt. Diese Magazine sowie 
einige andere mehr oder weniger noch 

brauchbaren Ställe, konnten bis zu 386 
Pferde aufnehmen.

Für die erste Wiederherstellung der 
Ställe mussten neue Monturrechen, Fut-
terkrippen und Raufen geliefert werden3. 
Ende 1819 benötigte die Artillerie dringend 
eine Reitbahn zur Abrichtung einer großen 
Zahl junger Pferde, die ihr derzeit zugeführt 
wurden. Sie wollte hierzu den Garten des 
früheren Urbanistenklosters auf dem Hei-
lig-Geist-Plateau herrichten4. 1835 war die 
gedeckte Reitbahn im unteren Hof des Pla-
teaus fertig. Sie bot Platz für den Unterricht 
einer Schwadron5 und sollte in Kriegszeiten 
als Viehstall oder Futtermagazin dienen. Im 
gleichen Jahr wurde die Rossmühle im Ka-
valier Camus abgebrochen.

Nach der Fertigstellung der neuen 
bombensicheren Kasernen (1863) wurden 
in den Heilig-Geist-Kasernen Ställe für 64 
Pferde eingerichtet6.

Reit-, Zug- und Arbeitstiere

Neben den Reitpferden des Kavalle-
riedetachements und der Offiziere gab es 
noch eine größere Anzahl von Zugpferden 
für die Abwicklung der täglichen Transpor-
te der Approvisionnementsverwaltung, der 
Artillerie und der Pioniere. Im Falle einer 
Armierung oder wenn größere Transporte 
auszuführen waren, wurden Verträge mit 
privaten Fuhrunternehmern abgeschlos-
sen. Allein für den Betrieb der zweigängi-
gen Pferdemühle im Kavalier Camus, die 
täglich 2 250 Pfund Mehl für 1 500 Portio-
nen Brot mahlen konnte, wurden 24 Pferde 
benötigt.

Zur schnellen Verstärkung von be-
drohten Abschnitten und zur Unterstüt-
zung eines Ausfalls standen im Alarmfall an 
bestimmten Punkten bespannte Geschütze 
in Feldlafetten bereit. 1859 gab es in Lu-
xemburg: acht Ausfallgeschütze mit 38 
Pferden. Zur Bespannung der Geschütze 
sollten jeweils vier Pferde vorgesehen wer-
den. Rechnete man einen bespannten Mu-
nitionskarren für je zwei Geschütze, dazu 
Reit- und Reserve-Pferde, so kam man auf 
etwa achtzig Tiere, während deren hundert 
empfohlen wurden7.

Hafer, Heu, Stroh

Der Hafer für die Pferde sollte in den 
noch vorhandenen Kirchen eingelagert 
werden (1814). Für das Heu blieb nur das 
Fourrage-Magazin am unteren Pfaffentha-
ler Berg. Wegen der Brandgefahr sollte das 
Stroh entweder in den Gräben der Front 
der Ebene, im Pfaffenthal oder, falls man 
Alzette und Petruß nicht mehr stauen woll-
te, auch in den Unterstädten Grund und 
Clausen aufbewahrt werden. Das Rauffut-
ter sollte „...im Kriege überhaupt in Haufen 
vertheilt frei unter Dächern, möglichst in 
der Nähe wo es verbraucht wird, aufgestellt 
werden müssen, weil es Regel ist solches so 
viel als möglich zu vertheilen, um es gegen 
das Verbrennen zu schützen“.

Artillerieübung mit Feldgeschützen beim 
Fort Charles. Die Offiziere sind beritten.  
Die Kanonen wurden mittels Zugpferden 

zum Übungsort gebracht. 
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Schlachtvieh

Das Schlachtvieh sollte bei den Bür-
gern untergestellt werden können, wobei 
die Gärten der Unterstädte Grund und 
Pfaffenthal für die Ochsen bestimmt waren 
(1814). In der Schilderung von 1821 wird 
nachgewiesen, „...dass das Hornvieh bis 
auf 47 Stück in den jezt vorhandenen Pfer-
de Ställen mit untergebracht werden kann, 
wenn es von dem Festungs Gouvernement 
nicht räthlicher gefunden wird, alles Vieh in 
den Vorstädten, da wo sich das Wasser und 
das Heu befindet, aufzustellen“.

Von Anfang an hatte sich auch das 
Fehlen eines Schlachthauses bemerkbar 
gemacht. Da die Stadtverwaltung um 1861 
auch an die Errichtung eines Schlachthofes 
dachte, beschloss man abzuwarten, um – 
eventuell gemeinsam mit der Stadt – einen 
solchen zu bauen und zu betreiben. Zwecks 
Einsparung der Grundstückskosten speku-
lierte die Militärkommission darauf, dass 
das entsprechende Grundstück von der 
Stadt eingebracht würde. Die bewilligten 
Gelder wurden einstweilen zurückgesetzt8.

Neben den oben geschilderten The-
menbereichen gab es noch zwei weitere 
Aspekte, die hier in aller Kürze angespro-
chen werden sollen.

Tiere bringen der Festung Geld: 
Verpachtung von Grünflächen 
der Festung

Schon zur Zeit der französischen Be-
setzung wurden die ausgedehnten Grünflä-
chen der Glacis als Weiden verpachtet. Dies 
hatte, nicht zuletzt wohl wegen mangeln-
der Aufsicht, dazu geführt, dass 1814 die 
Brustwehren „...in den bedeckten Wegen 
aber, da die Glacis als öffentliche Hütungen 
benutzt worden sind, kaum noch als Brust-
wehren zu erkennen“ waren. 

Die Festung und das Jagdrecht (1821)

Im Preußischen gehört dem Gouverne-
ment jeder Festung die Jagdgerechtigkeit 
auf 1 800 Schritt um die Festung, zu Lu-
xemburg ist den dazu berechtigten erlaubt, 
bis zum Fuß des Glacis der Außenwerke zu 
jagen, jedoch nicht zwischen den Festungs-
werken.
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